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Staatsangehöriger. Im Mai 2022 trat eine zunehmende 
Demenz auf, die ihn zum Pfl egefall machte. Nachdem 
seine Ehefrau eine häusliche Betreuung nicht mehr be-
werkstelligen konnte, wurde er ab Juni 2022 in verschie-
denen Pfl egeheimen in Deutschland versorgt. Da die 
sehr geringe Alters rente gemeinsam mit dem Pfl egegeld 
für eine weitere Unterbringung in deutschen Pfl ege-
heimen nicht mehr ausreichte, brachte die Ehefrau ihn 
ab dem 1.4.2023 in einem Pfl egeheim in Polen unter. 
Hier verstarb der Erblasser ein halbes Jahr später. 

Das Amtsgericht am letzten Wohnsitz in Deutschland 
hat den Erbscheinsantrag zurück gewiesen, da keine 
internationale Zuständigkeit nach Art. 4 EuErbVO 
bestehe. Die Beteiligten sind dagegen der Ansicht, es 
liege ein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland vor, da 
das gesamte Vermögen des Erblassers (inklusive eines 
Anteils an Immobilien und Gesellschaftsanteilen) sich 
in Deutschland befand, er kein polnisch sprach, keine 
Beziehungen nach Polen hatte und die Unterbringung 
in Polen gegen seinen Willen bzw. ohne seinen Willen 
erfolgte. 

Entscheidung
Der gewöhnliche Aufenthalt des Erblassers ist einer der 
Schlüsselbegriff e in der Europäischen Erbrechtsverord-
nung. Er entscheidet gem. Art. 4 EuErbVO über die 
internationale Zuständig keit der Gerichte, gem. Art. 21 
EuErbVO über das Erbstatut und gem. Art. 24 ff . 
EuErbVO auch über die Wirksamkeit von Verfügungen 
von Todes wegen. Dabei enthält die Europäische Erb-
rechtsverordnung keine Defi nition des gewöhnlichen 
Aufenthalts. Der vom EuGH verfolgte Grundsatz der 
ver ordnungsautonomen Defi nition des gewöhnlichen 
Aufenthalts bedingt zudem, dass Ent scheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs zum gewöhnlichen Aufent-
halt in anderen Zu sammenhängen nur unter Vorbe-
halt auf die EuErbVO übertragen werden können (vgl. 
EuGH ZEV 2020, 628). Es verwundert daher nicht, 
dass die Bestimmung des gewöhnli chen Aufenthalts in 
einigen Spezialfällen (Rentner mit Auslandsresidenz, 
Diplomaten, Ex patriats etc.) zu den umstrittensten Pro-
blempunkten bei der Anwendung der EuErbVO zählen. 
Der Fall der Unterbringung des Erblassers im Ausland 
nach Eintritt einer Demenz wurde bislang von deut-
schen Gerichten unterschiedlich entschieden. 

Das OLG Karlsruhe verweist zunächst auf die unions-
autonome Auslegung des Begriff es und die Erwägungs-
gründe 23, 24 EuErbVO. In objektiver Hinsicht müsse 
zumindest ein tat sächlicher Aufenthalt (körperliche An-
wesenheit) in einem Staat gegeben sein, verbunden mit 
einem animus manendi (subjektives Element). Dieser 
Bleibewille erfordere keinen rechtsgeschäft lichen Wil-
len. Wenn aber eine pfl egebedürftige Person bei Unter-

bringung in einem ausländischen Pfl egeheim zum Zeit-
punkt des Aufenthaltswechsels keinen eigenen Willen 
mehr bilden könne oder die Unter bringung gegen ihren 
Willen erfolge, so fehle es an dem für die Begründung 
des neuen gewöhnlichen Auf enthalts erforderlichen 
Bleibewillen, sodass der gewöhnliche Aufenthalt i. S. v. 
Art. 4 EuErbVO im Herkunftsstaat verbleibe. 

Praktischer Hinweis
Die Argumentation des OLG lässt sich dahingehend 
verstehen, dass ausschließlich der Fall erfasst werden 
soll, dass der Erblasser ins Ausland „verschickt“ wurde, 
eine abweichende Beurteilung aber möglich ist, wenn 
im Ausland lebende Familienangehörige diesen zu sich 
nehmen, er sich also dort im familiären Umfeld befi ndet. 

Die deutsche Literatur strebt aus Gründen der Verein-
fachung mehrheitlich einen einheitlichen Begriff  des 
gewöhnlichen Aufenthalts an und möchte wie bei den 
Haager Konventionen verstärkt die objektiven Um-
stände entscheiden lassen. Das OLG Karlsruhe hat sich 
mit seiner Auslegung des Begriff s des gewöhnlichen 
Aufenthalts dagegen der Recht sprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs angenähert, die generell eine ver-
ordnungsautonome Auslegung des Begriff s anstrebt 
und bei erwachsenen Personen z.B. im Rahmen der 
Brüssel IIa-VO zunehmend das subjektive Element, also 
den Bleibewillen, betont. Endgültige Klarheit ließe sich 
für die Auslegung der EuErbVO freilich nur erreichen, 
wenn die deutschen Gerichte verstärkt solche Fälle dem 
Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen 
würden. 

HGB § 12; BeurkG § 40a
Verwendbarkeit einer durch einen österreichischen 
Notar im Online-Verfahren beglaubigten Anmel-
dung im deutschen Handelsregisterverfahren

Die nach österreichischem Recht erfolgte notarielle 
Online-Beglaubigung ist einer deutschen Beglau-
bigung mittels Videokommunikation nach §  40a 
BeurkG nicht gleichwertig. Eine Pfl icht zur An-
erkennung ergibt sich auch nicht aus der Gesell-
schaftsrechtsrichtlinie in der Fassung der Digitali-
sierungsrechtlinie der EU.

KG, Beschl. v. 17.7.2024 – 22 W 25/24

Problem
Der Geschäftsführer einer im Handelsregister des Amts-
gerichts Charlottenburg registrierten GmbH meldete 
eine Änderung der inländischen Geschäftsanschrift der 
GmbH an. Die Anmeldung wurde durch einen Notar 
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mit Amtssitz in Österreich im Online-Verfahren nach 
österreichischem Recht beglaubigt. 

Das AG Charlottenburg wies die Anmeldung zurück. 
Eine im Ausland vorgenommene Beglaubigung im dor-
tigen Online-Verfahren könne nur dann anerkannt 
werden, wenn das Verfahren den §§  40a, 16a Abs. 1 
BeurkG gleichstünde. Dies sei bei einer nach österrei-
chischem Recht vorgenommenen Online-Beglaubigung 
nicht der Fall. 

Entscheidung 
Das Kammergericht wies die Beschwerde gegen die Ent-
scheidung des Amtsgerichts als unbe gründet zurück. 
Die Anmeldung zum Handelsregister erfülle nicht die 
Voraussetzung der §  12 Abs. 1 S. 1, 2 HGB, §§ 16a 
Abs. 1, 40a Abs. 1 BeurkG, § 78p BNotO. Insbeson-
dere sei die notarielle Beglaubigung der qualifi zierten 
elektronischen Signatur des Geschäftsführers durch den 
österreichischen Notar im Wege des Online-Verfahrens 
nicht nach der in BeurkG und BNotO vorgeschriebenen 
Weise erfolgt (Rn. 10). 

Das in Österreich vorgesehene Verfahren weiche in drei 
wesentlichen Punkten von dem deutschen Verfahren ab 
(Rn. 22): Zunächst sehe das österreichische Verfahren 
anders als § 16c S. 1, 2 BeurkG kein zweistufi ges Ver-
fahren zur Feststellung der Person der Urkundsbeteilig-
ten vor. Vielmehr genüge nach österreichischem Recht 
ein optischer Abgleich des per Video sichtbaren Aus-
weisdokuments mit der per Video zugeschalteten Per-
son (allg. bekannt als Video-Identifi kationsverfahren). 
Zudem müsse der österreichische Notar – anders als 
der deutsche Notar – die Identifi zierung der Beteilig-
ten nicht selbst vornehmen, sondern könne hierfür auch 
geschulte und zuverlässige Mitarbeiter einsetzen (s.  a. 
Rn. 14). Drittens müsse der österreichische Notar nicht 
ein von der Notarkammer bereit gestelltes Videokom-
munikationssystem nutzen, sondern könne sich auch 
diesbezüglich eines Dienstleisters bedienen. 

Das Verfahren nach österreichischem Recht sei aus die-
sen Gründen nicht gleichwertig zu dem deutschen Ver-
fahren.  

Das KG führt weiter aus, dass mit §§ 16c, 40a BeurkG, 
§ 78p BNotO tragende Grundsätze des deutschen Be-
urkundungsrechts geschaff en worden seien. Es bezieht 
sich insoweit auf die Gesetzesbegründung zum sog. 
DiREG (BR-Drucks. 171/22), wonach auch dort, wo 
das deutsche Recht notarielle Online-Verfahren zulässt, 
ausländische Online-Verfahren nur dann als gleichwer-
tig anerkannt werden können, wenn diese den tragen-
den Grundsätzen des deutschen Beurkundungsrechts 
entsprechen. Dies sei allenfalls dann der Fall, wenn eine 

vergleichbar sichere persönliche Identifi zierung der Be-
teiligten durch die Notarin oder den Notar anhand von 
elektronischen Identifi zierungsmitteln und elektronisch 
übermittelten Lichtbildern ermöglicht werde (Rn. 26). 
Zuletzt verneint das Gericht noch einen Verstoß gegen 
die Dienstleistungsfreiheit (Rn. 30). Die Beschränkun-
gen seien hier aus zwingenden Gründen des Allgemein-
wohls gerechtfertigt (Rn. 33).

Weitere Hinweise
Das Kammergericht hat die Rechtsbeschwerde zugelas-
sen. Diese ist bereits beim Bundes gerichtshof eingelegt 
(Az. II ZB 13/24). Zur Th ematik bereits DNotI-Report 
2023, 9.

BGB §§ 133, 311b Abs. 1 S. 1, 433 Abs. 1, 434
Fehlvorstellung der Käufer über die räumlichen 
Grenzen des verkauften Grundstücks; Falsa demons-
tratio im Grundstückskaufvertrag

1. Zur Beschaff enheit eines verkauften Grundstücks 
gehört es nicht, dass es sich auf ein Nachbargrund-
stück erstreckt; eine solche Vereinbarung legt den 
Kaufgegenstand selbst und nicht lediglich dessen 
Beschaff enheit fest.

2a. Der Wortsinn einer in einem notariellen Grund-
stückskaufvertrag enthaltenen Erklärung ist nicht 
maßgeblich, wenn feststeht, dass die Vertrags-
parteien in der Erklärung Begriff e anders als nach 
dem Wortsinn verstehen oder mit Flurstücks- oder 
Grundbuchangaben andere Vorstellungen über den 
verkauften Grundbesitz verbinden (sog. versehent-
liche Falschbezeichnung bzw. falsa demonstratio). 
Eine solche Falschbezeichnung ändert nach § 133 
BGB nichts daran, dass – wie auch sonst – nicht das 
fehlerhaft Erklärte, sondern das wirklich Gewollte 
gilt.
.
2b. Aus dem Umstand, dass die Kaufvertragspartei-
en die tatsächlichen Verhältnisse des im Eigentum 
des Verkäufers stehenden Grundstücks bei einer Be-
sichtigung zur Kenntnis genommen haben, kann, 
auch wenn dieses Grundstück und das angrenzende 
Nachbargrundstück scheinbar eine Einheit bilden, 
nur im Ausnahmefall auf eine Einigung über den 
Mitverkauf des nicht im Eigentum des Verkäufers 
stehenden Nachbargrundstücks geschlossen werden 
(Abgrenzung zu Senat, Urteil vom 18. Januar 2008 – 
V ZR 174/06, NJW 2008, 1658).

3. Weckt der Verkäufer eines Grundstücks bei dem 
Käufer vor Vertragsschluss falsche – einseitige – 


